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1. Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2022;  
Offenlegung des Entwurfs 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Anlagen liegt 
gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom 
 
     3.01.2022 – 14.01.2022 
  
im Rathaus in Rees, Markt 1, Zimmer 219, während der Dienststunden öffentlich aus. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit auf der Internetseite der Stadt Rees (www.stadt-rees.de) diesen 
einzusehen. 
 
Über Einwendungen, die von Einwohnern und Abgabepflichtigen gegen den Entwurf und seine An-
lagen erhoben werden, beschließt der Rat der Stadt Rees in öffentlicher Sitzung. 
 
Die Einwendungen können bis zum 14.01.2022 schriftlich an den Bürgermeister gerichtet oder wäh-
rend der Dienststunden im Zimmer 219 des Rathauses, Markt 1, 46459 Rees, zur Niederschrift erklärt 
werden. Hierfür kann aufgrund der aktuellen Lage das Rathaus nur nach vorheriger Terminvereinba-
rung aufgesucht werden. 
 
Rees, den 15.12.2021 
 
 Der Bürgermeister 
 Christoph Gerwers 

2. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 
14.12.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV NRW S. 916), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2016 
(GV NRW S. 868) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2019 (GV NRW S. 1029), hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 die 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 
15.12.2020 beschlossen:  
 

§ 1  
Straßenverzeichnis 

 
Das Straßenverzeichnis wird wie folgt geändert: 
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Straßenverzeichnis 
 

Reinigung und Winterwartung der Fahrbahn 
 

Straßen-bezeich-
nung  
 
 

Reinigungs-
umfang 

Straßenart: 
A =Anlieger 
IV=innerört- 
licher Verkehr 
ÜV=überört- 
licher Verkehr 

Reinigungs-
klasse 

Reinigungs-
häufigkeit 

Winter- 
dienst 
 

Gerhard-Storm-
Straße 

von Isselburger 
Straße bis Feuer-
wehrstraße 

A R0 1 W1 

 
 
Die nachfolgend aufgeführten Straßen, Wege und Plätze werden gestrichen: 
 

Straßenverzeichnis 
 

Reinigung und Winterwartung der Fahrbahn 
 

Straßen-bezeich-
nung  
 
 

Reinigungs-
umfang 

Straßenart: 
A =Anlieger 
IV=innerört- 
licher Verkehr 
ÜV=überört- 
licher Verkehr 

Reinigungs-
klasse 

Reinigungs-
häufigkeit 

Winter- 
dienst 
 

Erich-Feyerabend-
Straße 

 A R0 1 W0 

 
 
Die nachfolgend aufgeführten Straßen, Wege und Plätze werden neu aufgenommen: 
 

Straßenverzeichnis 
 

Reinigung und Winterwartung der Fahrbahn 
 

Straßen-bezeich-
nung  
 
 

Reinigungs-
umfang 

Straßenart: 
A =Anlieger 
IV=innerört- 
licher Verkehr 
ÜV=überört- 
licher Verkehr 

Reinigungs-
klasse 

Reinigungs-
häufigkeit 

Winter- 
dienst 
 

Anne-Frank-
Straße 

 A R0 1 W0 

Friedrich-Arend-
sen-Weg 

 A R0 1 W0 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 14.12.2021 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß 
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

3. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 
14.12.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV NRW S. 916), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2016 
(GV NRW S. 868) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2019 (GV NRW S. 1029), hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 die 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 
15.12.2020 beschlossen: 

 
§ 1 

Inhalt der Reinigungspflicht 
  

§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 
Die Stadt Rees betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und 
Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstra-
ßen, Radschnellverbindungen des Landes und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als 
öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstücksei-
gentümern übertragen wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
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§ 2 
Umfang der übertragenden Winterwartungspflicht 

  
§ 4 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  
 
In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 09.00 bis 20.00 Uhr) gefallener Schnee 
und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entste-
hen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werk-
tags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Der Schnee 
ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehweges oder – wo dies nicht möglich ist – auf 
dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel 
enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen 
und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen 
nicht auf die Straße geschafft werden. 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

  
In § 6 Abs. 4 werden die Gebührensätze wie folgt geändert:  

 
Reinigungs-
klasse 

Straßenart   Häufigkeit der Reinigung 

  1 x wöchentl. 3 x wöchentl. monatlich 

R1 Anliegerstraße 
Reinigung Stadt Rees 

3,17 € 9,51 € 0,79 € 

R2 innerörtliche Straße 
Reinigung Stadt Rees 

2,85 € 8,56 € 0,71 € 

R3 überörtliche Straße 
Reinigung Stadt Rees 

2,54 € 7,61 € 0,63 € 

 
 
In § 6 Abs. 5 wird der Gebührensatz wie folgt geändert:  
 
 Reinigungsklasse    W1 (Winterwartung durch die Stadt Rees):   1,39 €  
 

§ 4 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

  
§ 8 wird wie folgt geändert: 
 
In Abs. 3: 
 
Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann 
ein späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 
Abs. 4: 
 
Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres. 
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§ 5 
Ordnungswidrigkeit 

 
§ 9 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 der ihm auferlegten Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungs-
verzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, aufgeführten Fahrbahnen und Gehwege 
im darin festgelegten Umfang oder Zeitraum nicht nachkommt 

2. entgegen § 3 Abs. 1 der Verpflichtung, die Straße bis zur Fahrbahnmitte oder den Fällen, 
in denen auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, 
die gesamte Straßenfläche zu reinigen, nicht nachkommt 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, selbstständige Gehwege bis zur Gehweg-
mitte und in den Fällen, in denen auf der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger 
Anlieger vorhanden ist und bei allen übrigen Gehwegen, die gesamte Gehwegfläche zu 
reinigen, nicht nachkommt 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verpflichtung, unabhängig vom Verursacher auch Unkraut 
und sonstige Verunreinigungen zu beseitigen, nicht nachkommt 

5. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, Fahrbahnen und Gehwege innerhalb der 
letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern, nicht 
nachkommt 

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 Verunreinigungen nicht unverzüglich nach Beendigung der 
Säuberung unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmungen entsorgt 

7. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 4 Laub nicht unverzüglich beseitigt, obwohl es eine Gefährdung 
des Verkehrs darstellt 

8. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Gehwege nicht in einer Breite von 1,50 m von Schnee freihält 

9. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte zu streuen nicht 
nachkommt 

10. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 bei Eis- und Schneeglätte Salz oder sonstige auftauende Stoffe 
verwendet, soweit dies nicht wegen besonderer klimatischer Ausnahmefälle (z.B. Eisre-
gen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung 
zu erzielen ist oder an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brü-
ckenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Geh-
wegabschnitten, erlaubt ist. 

11. entgegen § 4 Abs. 2 an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse die 
Gehwege nicht so von Schnee freihält und bei Glätte streut, dass ein gefahrloses Ein- und 
Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen ge-
währleistet ist 

12. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete 
Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in 
Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis zur 
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Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden 
Mitteln einzusetzen sind, nicht nachkommt 

13. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüber-
wege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung 
der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils die gesamte Fahrbahn 
zu bestreuen, wenn nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhan-
den ist, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, 
nicht nachkommt 

14. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 
9.00 bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee und entstandene Glätte nach dem Schneefall bzw. 
nach dem Entstehen der Glätte nicht unverzüglich beseitigt 

15. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee bzw. entstandene Glätte am 
folgenden Tag bis 7.00 Uhr (werktags) bzw. 9.00 Uhr (sonn-  und feiertags) nicht beseitigt 

16. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 den Schnee so lagert, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr 
mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird 

17. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Baumscheiben und begrünte Flächen mit Salz, salzhaltigen 
oder sonstigen auftauenden Mitteln bestreut; Schnee, der solche auftauenden Mittel ent-
hält auf ihnen lagert 

18. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 5 die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten nicht 
von Eis und Schnee freihält oder 

19. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 6 Schnee und Eis von Grundstücken auf die Straße schafft. 

(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 Euro bis zu 1000,00 € geahn-
det werden. 

 
(3)  Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in 

der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der 
Bürgermeister. 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Stadt Rees vom 14.12.2021 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Rees, den 14.12.2021 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

4. Änderung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Rees vom 
14.12.2021 

Aufgrund § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 
916), §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW S. 1029) und § 22 der Sat-
zung über die Abfallentsorgung in der Stadt Rees vom 09.12.2014, in der Fassung vom 19.12.2017, 
hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Rees in der Fassung vom 15.12.2020 be-
schlossen: 
 

§ 1 

 
§ 4 Abs. 2 - 4 und 6 erhalten folgende Fassung: 
 

(2) Die Jahresgebühren betragen für einen Restabfallbehälter (grau) bei 14-täglicher 
Entleerung von: 

 

          (1 l  1,5736 €) 
         60 l    94,41 € 
         80 l  125,89 € 
       120 l  188,83 € 
       240 l   377,66 € 
       770 l  1.211,65 € 
    1.100 l   1.730,92 € 
 

(3) Die Jahresgebühren betragen für einen Restabfallbehälter (grau) bei wöchentlicher 
Entleerung von: 

 

          770 l   2.423,29 € 
       1.100 l      3.461,85 € 
 

(4) Die Jahresgebühren betragen für einen Restabfallbehälter (grau) bei monatlicher 
Entleerung von:  

 

          770 l  605,82 € 
       1.100 l  865,46 € 
 

(6) Die Jahresgebühren einer Biotonne (braun) für pflanzliche Abfälle aus Küche, Garten-, Land-

schafts- und Parkanlagenpflege betragen bei 14-täglicher Entleerung von 

 

          (1 l    0,6373 €) 
       120 l    76,47 € 
       240 l    152,94 € 
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§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Änderung der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Rees vom 
14.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

5. Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) der Stadt Rees vom 14.12.2021  

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV NRW. 2020 S. 916) in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. 
I S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2021 (BGBl. I 2021, S. 1699 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) vom 25.06.1995 (GV 
NRW. 1995 S. 926), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts vom 
04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff., ber. GV NRW 2021, S 718), in der jeweils geltenden Fassung, 
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff. – im Sat-
zungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Ände-
rung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997 S. 602), 
zuletzt geändert durch Art. 9 a des Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448) in der jeweils 
gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rees am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:  

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, Be-

handeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet anfallenden Abwas-
sers, das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms sowie die Übergabe des Abwassers an 
den Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees. Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören 
nach § 46 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 - Nr. 6  LWG insbesondere 
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1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden 
ist, 

 
2. das Sammeln und Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes anfallenden Abwas-

sers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Bestands- und Betriebsplanes nach § 57 
Abs. 1 S. 4 und 5 LWG, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nr. 2 übernommenen Abwassers sowie die Aufbe-

reitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsge-
mäße Verwertung oder Beseitigung, 

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder Anpassung der für die Abwasserbe-

seitigung nach den Nr. 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen der §§ 54 - 61 WHG 
und des § 56 LWG, 

 
5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Auf-

bereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 S. 2 WHG i.V.m. 
§ 46 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 LWG); hierfür gilt die gesonderte Satzung der Stadt Rees über die Entsor-
gung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gru-
ben) in der Fassung vom 14.12.2021, 

 
6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 LWG. 
 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Ver-

wertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände 
die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung 
(öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch dezentrale öf-
fentliche Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser sowie Auffang- bzw. Ableitungsgräben 
wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseitengräben, die zum Bestandteil der öffentlichen Abwasseran-
lage gewidmet worden sind. Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden 
eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 

Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Stadt im Rahmen 
der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

  Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
 

2. Schmutzwasser: 
Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, gewerblichen, land-
wirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Tro-
ckenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 
S. 2 WHG auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austreten-
den und gesammelten Flüssigkeiten. 
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3. Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser. 
  

4. Mischsystem: 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und fort-
geleitet. 

 
5. Trennsystem: 

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und fortgelei-
tet. 

 
6. Öffentliche Abwasseranlage: 

a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auftrag be-

triebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser so-

wie der Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallen-

den Rückstände dienen. 

 
b) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch die Grundstücksanschlussleitungen. Die 

Hausanschlussleitungen gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.  

 
c) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören Kleinkläranlagen 

und abflusslose Gruben.  
 

7. Anschlussleitungen: 
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücks- und Hausanschlusslei-
tungen verstanden. 

 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sammelleitung bis 

zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstückes. 
 

b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem 
Gebäude oder Ort auf dem Grundstück, wo das Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlusslei-
tungen gehören auch Leitungen in und unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grund-
stück, in dem Abwasser anfällt, sowie Revisionsschächte und Inspektionsöffnungen. Bei Dru-
ckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (incl. Pumpe) auf dem privaten Grundstück Be-
standteil der Hausanschlussleitung. 

 
8. Haustechnische Abwasseranlagen: 

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässernden 
Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwas-
sers auf dem Grundstück dienen (z. B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). 
Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 
9. Druckentwässerungsnetz: 

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Transport von 
Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen oder Kompressoren erzeugten 
Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch notwendige 
Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschlusslei-
tung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört. 

 
10. Abscheider: 
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Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider 
und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasser-
anlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 
11. Anschlussnehmer: 

Anschlussnehmer ist der Eigentümer als Nutzungsberechtigter des Grundstücks, das an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend. 

 
12. Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage 
einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 
 

13. Grundstück: 
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
§ 3 

Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der Einschrän-
kungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss seines Grundstückes an die be-
stehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 

§ 4 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und 

aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öf-
fentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstückes oder auf dem Grundstück 
verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grund-
stückes, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer 
Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt kann den Anschluss auch 
in anderen Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den Voraussetzun-

gen des § 49 Abs. 5 S. 1 LWG die Abwasserbeseitigungspflicht für das Schmutzwasser auf An-
trag der Stadt auf den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn 
sich der Grundstückeigentümer bereit erklärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwen-
dungen zu tragen.  

 
(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseitigungspflicht 

befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG auf einen Dritten über-
tragen worden ist. 

 
§ 5 

Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dies gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur Beseitigung des 

Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG dem Eigentümer des Grundstückes obliegt oder 
anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG) einem Dritten zugewiesen ist. 
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§ 6 

Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer vorbehaltlich 
der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den 
Bau und Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf seinem Grundstück an-
fallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht). 
 

§ 7 
Begrenzung des Benutzungsrechts 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Schmutzwasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG) nicht eingeleitet werden, die 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 

 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden,   

 
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder gesundheitlich 

beeinträchtigen,  
 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
gefährden, erschweren oder behindern,  

 
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern,  

 
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder verteuern 

oder 
 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, 
dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehal-
ten werden können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der 
Kanalisation führen können, 
 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen,  
 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere 
aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerb-
lichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene städtische 
Einleitungsstelle eingeleitet werden, 

 
4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im 

Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen 
können, 

 
5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit 

einer Nennwärmeleistung von mehr als 100 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus 
sonstigen Brennwertanlagen, 

 
6. radioaktives Abwasser, 
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7. Inhalte von Chemietoiletten, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt 

schriftlich zugelassen worden ist, 
 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizini-
schen Instituten, 

 
9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle, Jauche und Molke,  

 
10. Silagewasser und ähnliches Sickerwasser, 

 
11. Grund-, Drainage- Kühl-, Qualmwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 

Wasser (§ 37 WHG), 
 

12. Kühlwasser, soweit dieses nicht im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt schriftlich zugelas-
sen worden ist, 

 
13. Blut aus Schlachtungen, 

 
14. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann, 

 
15. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige 

Gas-Luft-Gemische entstehen können, 
 

16. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
 

17. Medikamente und pharmazeutische Produkte, 
 

18. Abwasser aus Bohrungen zur Gewinnung von Erdwärme, soweit dieses nicht im Einzelfall 
auf Antrag durch die Stadt schriftlich zugelassen worden ist, 

 
19. flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht im Einzelfall 

auf Antrag durch die Stadt schriftlich zugelassen worden ist, 
 

20. Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher, die sich nicht zerset-
zen und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage zu Betriebsstörungen z.B. an Pumpen-
werken führen können. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte an der Übergabestelle zur 

öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind: 
 

 Allgemeine Parameter  

a Temperatur 35 ° C 

b) ph-Wert wenigstens 6,5, 
höchstens 10,0 

C absetzbare Stoffe nicht begrenzt 

 Soweit eine Schlammabscheidung wegen der ord-
nungsgemäßen Funktionsweise der öffentlichen Abwas-
seranlage erforderlich ist, kann eine Begrenzung im Bereich 
von 1 - 10 ml/l nach 0,5 Stunden 
Absetzzeit, in besonderen Fällen auch darunter, erfolgen. 
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2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe (u. a. verseifbare Öle, 
Fette) 

 

a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19) 100 mg/l 

b) soweit Menge und Art des Abwassers bei Bemessung nach 
DIN 
4040 zu Abscheider-anlagen über Nenngröße 10 (> NG 10) 
führen: gesamt (DIN 38409 Teil 17) 

250 mg/l 

3 Kohlenwasserstoffe  
a) direkt abscheidbar (DIN 38409 Teil 19), DIN 1999 Teil 1 - 6 

beachten. Bei den in der Praxis häufig festzustellenden Zu-
laufkonzentrationen und richtiger Dimensionierung ist der 
Wert 
von 50 mg/l bei ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 

50 mg/l 

B gesamt (DIN 38409 Teil 18) 100 mg/l 

c) soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der 
Kohlenwasserstoffe erforderlich ist: gesamt (DIN 38409 Teil 
18) 

20 mg/l 

4 Halogenierte organische Verbindungen  
a adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX) 1 mg/l 

b) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als 
Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1,1,1-Tri-
chlorethan, Dichlormethan, gerechnet als Chlor (Cl) 

0,5 mg/l 

5 Organische halogenfreie Lösemittel  
 mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch ab-

baubar (DIN 38412, Teil 25): Entsprechend spezieller 
Festlegung, jedoch 
Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit entspricht oder 
als 

 

 
5 g/l 

6 Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)  
 Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 Arsen (As) 0,5 mg/l 
 Barium (Ba) 5 mg/l 
 Blei (Pb) 1 mg/l 
 Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 Chrom (Cr) 1 mg/l 
 Chrom-VI (Cr) 0,2 mg/l 
 Cobalt (Co) 2 mg/l 
 Kupfer (Cu) 1 mg/l 
 Nickel (Ni) 1 mg/l 
 Selen (Se) 2 mg/l 
 Silber (Ag) 1 mg/l 
 Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
 Zinn (Sn) 5 mg/l 
 Zink (Zn) 5 mg/l 
 Aluminium (Al) und Eisen (Fe) 

keine Begrenzung, soweit keine Schwierigkeiten bei der Ab-
wasserbehandlung und -reinigung auftreten (siehe 1 c) 

 

7 Anorganische Stoffe (gelöst)  
A Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N+NH3-N) 100 mg/l < 5000 EW 

200 mg/l > 5000 EW 
b) Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten anfallen (NO2-N) 10 mg/l 
C Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l 
D Cyanid, leicht freisetzbar 1 mg/l 
E Sulfat (SO4) 600 mg/l 
F Sulfid 2 mg/l 
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G Fluorid (F) 50 mg/l 
H Phosphatverbindungen (P) 50 mg/l 
8 Weitere organische Stoffe  
a) wasserdampfflüchtige halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 100 mg/l 

b) Farbstoffe 
nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vorfluter 
nach 
Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Klä-
ranlage visuell nicht gefärbt erscheint 

 

9 Spontane Sauerstoffzehrung  
 gemäß Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwas-

ser- und 
Schlammuntersuchung „Bestimmung der 
spontanen Sauerstoffzehrung (G24)“, 17. 
Lieferung; 1986 

100 mg/l 

 

Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhal-
ten, darf nicht erfolgen. 

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration festle-

gen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über 

die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt erfolgen.  
 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt von der 

Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen 

der Abs. 2 - 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpflichteten 
ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Im Einzelfall 
kann die Stadt zur Gefahrenabwehr auf Antrag zeitlich befristet und jederzeit wiederrufbar zulas-
sen, dass Grund-, Drainage-, Kühlwasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes 
Wasser (§ 37 WHG) der Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag 
die von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung von Stoffen, die kein Abwasser sind, in die öffentliche Abwasseran-

lage besteht nicht. Dies gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde im Fall des § 55 Abs. 
3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG genehmigt oder nach einer erfolgten Anzeige 
gemäß § 58 Abs. 1 LWG kein Genehmigungsverfahren einleitet. 

 
(9) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verlet-
zung der Abs. 1 und 2 erfolgt, 

 
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Abs. 3 nicht einhält.  
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§ 8 
Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthal-

tiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dies jedoch 
nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Behandlung (Reinigung) 

auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betreiben-
den Abscheide- oder sonstigen Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmut-
zungsgrad des Niederschlagswassers für die Stadt eine Pflicht zur Behandlung nach dem sog. 
Trennerlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW S. 583) auslöst. Die vorstehende Behandlungspflicht 
gilt auch für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Abwas-
seranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus 

Schlachthöfen nach den Art. 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit 
einer maximalen Maschenweite von 6 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den ein-

schlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Stadt kann darüber 
hinaus gehende Anforderungen an den Bau, Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stel-
len, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung 

mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage 
nicht zugeführt werden. 

 
§ 9 

Anschluss- und Benutzungszwang 
 

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, 
sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschluss-
zwang). 

 
(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung verpflichtet, das 

gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) in 
die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um die Abwasserüberlassungs-
pflicht gemäß § 48 LWG zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LWG 

genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorlie-
gen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Abs. 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Abwas-

ser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und 
dieser zuzuführen. 
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(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Abs. 
2 dieser Satzung.  

 
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz- und Niederschlagswasser 

den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach § 14 Abs. 1 
ist durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-

stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung 
oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das Grundstück ange-
schlossen werden kann. 

 
§ 10 

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Auf Antrag des Grundstückseigentümers befreit die Stadt vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang für das Schmutzwasser, wenn die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 LWG 
durch die zuständige Behörde auf den Grundstückseigentümer ganz oder teilweise übertragen 
worden ist. Die Übertragung ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer nachzuweisen. 

 
(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um Abwassergebühren zu 

sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung. 

 
§ 11 

Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden Nie-
derschlagswassers, so hat er dies der Stadt anzuzeigen. Die Stadt stellt ihn in diesem Fall unter den 
Voraussetzungen des § 49 Abs. 4 S. 3 LWG von der Überlassung des verwendeten Niederschlags-
wassers frei, wenn dessen ordnungsgemäße Verwendung auf dem Grundstück sichergestellt ist und 
ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbargrund-
stücken dadurch ausgeschlossen werden kann.  
 

§ 12 
Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 

 
(1) Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels eines 

Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten auf seinem 
Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung ausreichend bemessenen 
Druckpumpe (einschließlich Steuerungstechnik und Stromversorgungseinrichtung) sowie die da-
zugehörige Druckleitung bis zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, 
instand zu halten und gegebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, 
Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und dazugehörigen 
Druckleitung trifft die Stadt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Wartung der Druckpumpe entsprechend den An-

gaben des Herstellers sicherzustellen. Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführten War-
tungsarbeiten verlangen.  
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(3) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder 
Bepflanzung des Schachtes und der Druckleitung ist unzulässig. 

 
§ 13 

Ausführung von Anschlussleitungen 
 
(1) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne 

technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage 
anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem (Mischwasserkanal) ist für jedes Grundstück eine 
Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem (Schmutz- und Regenwasserkanal) je eine An-
schlussleitung für Schmutz- und für Niederschlagswasser herzustellen. Im Trennsystem sind für 
Schmutz- und Niederschlagswasser jeweils getrennte Revisionsschächte oder Inspektionsöff-
nungen vorzusehen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf 
Antrag können mehrere Anschlussleitungen verlegt werden. Die Stadt kann den Nachweis über 
den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so 

gilt Abs. 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal 

zu schützen. Hierzu hat er in Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die Stra-
ßenoberkante) funktionstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Diese Pflicht zum Einbau einer Rückstausicherung 
gilt für alle Grundstücke, d. h. auch für solche Grundstücke, bei denen in der Vergangenheit noch 
keine Rückstausicherung eingebaut worden ist oder satzungsrechtlich hätte bereits eingebaut 
werden müssen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit 
der Anschlussleitung möglich ist. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der Grundstück-

seigentümer unter Beachtung des § 8 Abs. 1 S. 4 SüwVO Abw in der Nähe der Grundstücks-
grenze einen geeigneten Revisionsschacht mit Zugang für Personal oder eine geeignete Inspek-
tionsöffnung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (§ 60 WHG, §56 Abs. 1 LWG) einzubauen. Bei bestehenden Anschlusslei-
tungen ist der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau eines geeigneten Revisions-
schachtes oder einer geeigneten Inspektionsöffnung verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung 
erneuert oder verändert. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von 
der Errichtung eines Revisionsschachtes oder einer Inspektionsöffnung außerhalb des Gebäu-
des abgesehen werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der Revisionsschacht muss jederzeit frei 
zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen sowie die 

Lage, Ausführung und lichte Weite des Revisionsschachtes oder der Inspektionsöffnung be-
stimmt die Stadt. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie laufende Unterhaltung der haus-

technischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung 
ist in Abstimmung mit der Stadt zu erstellen.  

 
(7) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseran-

lage, so kann die Stadt von dem Grundstückseigentümer den Einbau und Betrieb einer Hebean-
lage zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstückes verlangen. Die Kosten trägt der 
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Grundstückseigentümer. Die Hebeanlage muss so errichtet und betrieben werden, dass eine 
Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit der Anschlussleitung möglich 
ist. 

 
(8) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemein-

same Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere unter Berücksichti-
gung der Regelung in § 46 Abs. 1 S. 3 LWG dann abgelehnt, wenn die Leitungs-, Benutzungs- 
und Unterhaltungsrechte nicht durch eine im Grundbuch eingetragene entsprechende Grund-
dienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert worden sind. Der Nachweis der Absicherung ist durch 
einen Auszug aus dem Grundbuch zu führen. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten 

errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren Anschluss in Ab-
stimmung mit der Stadt auf seine Kosten vorzubereiten.  

 
§ 14 

Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt. 

Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der Anschlussarbeiten, 
zu beantragen. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abwasseranlage, 
gilt der Antrag mit der Aufforderung der Stadt den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. Die Zu-
stimmung wird ungeachtet privater Rechte erteilt. Sie ersetzt nicht die für den Bau oder Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlagen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Bau- oder Was-
serrecht) erforderliche Genehmigung. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. 
Durch die Zustimmung übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche Haftung für die fehlerfreie und 
vorschriftsmäßige Planung und Ausführung der Anschlussleitung. 

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer eine 

Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt mitzuteilen. Die fachgerechte 
Beseitigung des Anschlusses ist der Stadt durch den Anschlussnehmer schriftlich nachzuweisen. 

 
(3) Der Stadt ist das Datum des Anschlusses des Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage 

mitzuteilen. 
 
 

§ 15 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 

 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 

Selbstüberwachung von Abwasseranlagen NRW (SüwVO Abw). Private Abwasserleitungen sind 
gemäß den §§ 60 und 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG so zu errichten, zu unterhalten und zu betrei-
ben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG gegen-
über der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 

Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 S. 1 SüwVO Abw sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitun-

gen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nieder-
schlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Kellerbodenplatte oder der Boden-



 

 

21 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 19, Jahrgang 2021, vom 29.12.2021, Seite 21 

Herausgeber: Bürgermeister Rees, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

platte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Revisionsschächte oder Inspektionsöffnun-
gen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 S. 2 SüwVO Abw Abwasserlei-
tungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dich-
ten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 

privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 - 9 SüwVO Abw. Nach § 
8 Abs. 1 SüwVO Abw hat der Eigentümer des Grundstückes bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw 
der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errich-
tung oder wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die 
Prüfpflicht und -fristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 
2 bis § 8 Abs. 5 SüwVO Abw. Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß 
§ 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obenliegenden Unterrich-
tungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 LWG fortführt. 

 
(5)  Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.  
 
(6) Nach § 9 Abs. 2 S. 1 SüwVO Abw ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer 

Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheini-
gung die in § 9 Abs. 2 S. 2 SüwVO Abw genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung 
nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer oder den Erbbauberechtigten (§ 
8 Abs. 1 bzw. Abs. 7 SüwVO Abw) im Falle einer Anforderung unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit ge-

prüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und 
Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen ha-
ben. 

 
(8) Sanierungsnotwendigkeit und -zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw. 

Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 S. 
1 SüwVO Abw nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
§ 16 

Indirekteinleiterkataster 
 
(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom häus-

lichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Abs. 1 sind der Stadt mit dem Antrag nach § 14 Abs. 1 die 

abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat 
der Indirekteinleiter der Stadt Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwas-
seranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungs-
pflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG und des § 58 LWG handelt, genügt in der 
Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 
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§ 17 
Abwasseruntersuchungen 

 
(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen zu 

lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 

Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt.  
 

§ 18 
Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, 

der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Be-
stand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und Hausanschlussleitung zu ertei-
len. 

 
(2) Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, 

wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, die 
auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z. B. Verstopfun-
gen von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anfor-

derungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Abs. 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern oder 
 

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 
 
(3) Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die 

angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dies zum Zweck der Erfüllung der städtischen 
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer 
und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und 
ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. 
Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 S. 2 LWG auch für Anlagen zur Ableitung von Abwas-
ser, das der Stadt zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 
und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigen-
tum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG gemäß § 
124 LWG eingeschränkt. 

 
§ 19 

Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer oder der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße Benutzung der 

haustechnischen sowie privaten Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sor-
gen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaften Zustan-
des oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwasseranla-
gen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen. 
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(3) Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie haftet 

auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherun-
gen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
§ 20 

Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für Grundstückseigentümer ergeben, gel-

ten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich 
Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentli-

chen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. als Nutzungsberechtigter des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG berechtigt oder verpflich-
tet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Abwasser abzuleiten (also 
insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) oder 

 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Abs. 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Ein-
leitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 
 

2. § 7 Abs. 3 und 4 
 Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-

schaffenheit und Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Abwas-
ser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt, 

 
3. § 7 Abs. 5 

Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung 
eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 

4. § 8 
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entspre-
chende Abscheider einleitet, Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder be-
treibt, Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften ent-
sorgt oder der öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 

 
5. § 9 Abs. 2 
 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
 
6. § 9 Abs. 6 
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in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und Niederschlagswasser 
nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 

 
7. § 11 
 auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne 

dies der Stadt angezeigt zu haben, 
 
8. §§ 12 Abs. 3, 13 Abs. 4 
 die Pumpenschächte, Inspektionsöffnungen oder Revisionsschächte nicht frei zugänglich 

hält, 
 
9. § 14 Abs. 1 
 den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der Stadt 

herstellt oder ändert, 
 
10. § 14 Abs. 2 
 den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig 

der Stadt mitteilt, 
 
11.  § 15 Abs. 6 S. 3  
 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung der Stadt entge-

gen § 15 Abs. 6 S. 3 dieser Satzung im Falle einer Anforderung nicht vorlegt, 
 
12. § 16 Abs. 2 
 der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt 

oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine unzureichende 
Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbe-
handlung des Abwassers erteilt, 

 
13. § 18 Abs. 3 
 die Bediensteten der Stadt oder durch die Stadt Beauftragten mit Berechtigungsausweis da-

ran hindert, zum Zweck der Erfüllung der städtischen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum 
Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, oder diesem Perso-
nenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grund-
stücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage vor-

nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil 
der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW mit einer 

Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 

§ 22 
Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt vom 20.12.2016 
außer Kraft.  

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffent-
liche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) der Stadt Rees vom 14.12.2021 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

6. Änderung der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung 
in der Stadt Rees vom 14.12.2021 

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.06.2015 (GV NRW S. 496), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 
(GV. NRW. 2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW. 2019, S. 1029), in der jeweils gel-
tenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Ände-
rung des Landeswasserrechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.; ber. GV. NRW. 2021, S. 
718), in der jeweils geltenden Fassung, des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) in der Fassung 
vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz vom   22.08.2018 (BGBl. I S. 1327) 
sowie des Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz NRW (AbwAG-AG) vom 08.07.2016 
(GV NRW S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasser-
rechts vom 04.05.2021 (GV NRW 2021, S. 560 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung 
mit der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage (Entwässerungssatzung) der Stadt Rees in der Fassung vom 14.12.2021 hat der Rat 
der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 

§ 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, Regen-
wassernutzungsanlagen und -sammelbehältern) hat der Gebührenpflichtige den Mengennach-
weis für das abgelaufene Kalenderjahr durch einen auf seine Kosten angeschafften und einge-
bauten, messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 7 Nr. 2 dieser Satzung zu füh-
ren. Gemäß § 4 Abs. 7 Nr. 2 dieser Satzung muss der Wasserzähler in Anlehnung an das 
Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder 
durch einen neuen Wasserzähler mit einer Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt 



 

 

26 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 19, Jahrgang 2021, vom 29.12.2021, Seite 26 

Herausgeber: Bürgermeister Rees, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

werden. Aus der Konformitätserklärung muss sich ergeben, dass der Wasserzähler mess-
richtig funktioniert. Der Nachweis über die messrichtige Funktion sowie Eichung des Was-
serzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines sol-
chen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführ-
ten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die wasserrechtliche Erlaubnis 
festgelegten Entnahmemengen oder der Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe 
oder unter Berücksichtigung der statistischen Verbräuche im Stadtgebiet). Eine Schätzung erfolgt 
auch, wenn der Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert. 

 
§ 2 

 § 8 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
 

(1) Die Gebühren im Sinne des § 2 Abs. 1 dieser Satzung betragen jährlich  

 a) je cbm für Schmutzwasser 1,79 €  

 b) je qm für Niederschlagswasser 1,16 € 

(2) Die Grundgebühr beträgt je Anschluss 42,42 € 

§ 3 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 

 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Änderung der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Rees vom 
14.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

7. 10. Änderung der Satzung der Stadt Rees über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 14.12.2021 

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW S. 
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916), §§ 1 und 4 - 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG) vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV NRW S. 1029), § 4 des Bestat-
tungsgesetzes NRW vom 17.06.2003 (GV NRW S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
01.12.2020 (GV NRW S. 1109), sowie der Satzung über die Belegung der Kommunalfriedhöfe der 
Stadt Rees (Friedhofssatzung) vom 15.09.1992, zuletzt geändert durch Satzung vom 20.12.2016, 
hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung zur Änderung der 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Rees in der Fassung vom 15.12.2020 beschlossen: 

§ 1 
 
Der Gebührentarif zu § 1 erhält folgende Fassung:  
 
Die Gebühren ergeben sich aus dem anliegenden Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.  
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende 10. Änderung der Satzung der Stadt Rees über die Erhebung von Friedhofsgebüh-
ren (Friedhofsgebührensatzung) vom 14.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

 

Friedhofsgebührensatzung der Stadt Rees (Gebührentarif)      
   

  Satzungsdatum / 14.12.2021 

  Inkrafttreten 01.01.2022 

      

1.  
Gebühren für Erwerb oder Erweiterung des Nutzungsrechtes an Grabstät-
ten 

  

1.1. Reihengräber (Erwerb des Nutzungsrechtes für 25 Jahre)   

1.1.1. 
für Totgeburten und Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab-
stelle 828,00 € 

1.1.2. für Verstorbene vom Beginn des 6. Lebensjahres an je Grabstelle 1.213,00 € 

1.1.3. für Urnengräber je Grabstelle 592,00 € 

1.1.4 für Urnengemeinschaftsgräber je Grabstelle  623,00 € 

1.1.5 für Urnenbaumbestattungen je Grabstelle  561,00 € 
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1.1.6 für das Aschestreufeld je Grabstelle  546,00 € 

1.2. 
Wahlgräber einschl. muslimischer und yezidischer Gräber (Erwerb des 
Nutzungsrechtes für 25 Jahre) 

  

1.2.1 für ein Erdwahlgrab je Grabstelle 1.648,00 € 

1.2.2 für ein Urnenwahlgrab je Grabstelle 625,00 € 

1.2.3 für die Kammer einer Urnenstele je Grabstelle  719,00 € 

1.2.4 
für die Verlängerung je Jahr und Grabstelle 1/25 der im Zeitpunkt der Verlän-
gerung gültigen Gebühr 

  

  für den Ersterwerb des Nutzungsrechtes    

2. Gebühren für die Grabbereitung und Bestattung    

2.1. 
für Totgeburten und Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab-
stelle 376,00 € 

2.2. für Verstorbene vom Beginn des 6. Lebensjahres an je Grabstelle 753,00 € 

2.3. für die Beisetzung einer Urne  188,00 € 

2.4 für das Verbringen in der Kammer einer Urnenstele  94,00 € 

2.5 für das Verstreuen auf dem Aschestreufeld  47,00 € 

3. 
Gebühren für die Pflege von anonymen Reihengräbern und neuen Grab-
arten  

  

  für 25 Jahre (zzgl. zu den Tarifstellen unter 1.1 und 1.2.3)   

3.1. 
für Totgeburten und Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr je Grab-
stelle 256,00 € 

3.2. für Verstorbene vom Beginn des 6. Lebensjahres an je Grabstelle 737,00 € 

3.3. für Urnengräber je Grabstelle 82,00 € 

3.4 für Urnenstelen je Grabstelle  900,00 € 

3.5 für Urnengemeinschaftsgräber je Grabstelle  811,00 € 

3.6 für Urnenbaumbestattungen je Grabstelle  92,00 € 

3.7 für das Aschestreufeld je Grabstelle  18,00 € 

3.8 
bei der Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Urnenstele je Jahr und 
Grabstelle 1/25 der  

  

  im Zeitpunkt der Verlängerung gültigen Gebühr   

4. Nebenleistungen    

4.1. Abdeckung einer Grabstelle mit Grabmatten bei einer Erdbestattung 30,00 € 

4.2. Abdeckung einer Grabstelle mit Grabmatten bei einer Urnenbestattung 15,00 € 

4.3. 
für das Abräumen der Bepflanzung auf Gräbern aus Anlass einer Bestattung 
oder Umbettung 

60,00 € 

  (Wechselbepflanzung und kleine Sträucher)   

4.4. Zuschlag für Beerdigungen an einem Samstag 200,00 € 

5. Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen   

5.1. Benutzung der Leichenzellen ohne Kühlung je angefangenen Tag 42,00 € 

5.2. Benutzung der Leichenzellen mit Kühlung je angefangenen Tag 83,00 € 

5.3. Benutzung der Trauerhalle 83,00 € 

6. Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen    

6.1. für Ausgrabungen bei einer Ruhefrist bis zu 5 Jahren  1.000,00 €  

6.2. für Ausgrabungen bei einer Ruhefrist von 5 - 10 Jahren     900,00 €  

6.3. für Ausgrabungen bei einer Ruhefrist von mehr als 10 Jahren     700,00 €  

6.4. 
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr reduzieren sich die Gebüh-
ren nach den 

  

  Tarifstellen 6.1 - 6.3 um 30 %   

6.5. für die Ausgrabung einer Urne 188,00 € 

6.6. 
für einen tiefergelegenen Sarg aus einem Tiefengrab erhöhen sich die Gebüh-
ren nach den  

  

  Tarifstellen 6.1 - 6.3 um 50 %  
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8. Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen 
(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Stadt Rees vom 14.12.2021 

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV NRW S. 916), §§ 1, 2, 4, 6 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2019 (GV NRW S. 1029)), §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in 
der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2021 
(BGBl. I S. 1699 ff.), §§ 43 ff. und 46 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2021 
(GV NRW S. 560 ff..), der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) (GV NRW S. 
602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2021 (GV NRW S. 560 ff.), des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2021 
(BGBl. I S. 2099), hat der Rat der Stadt Rees am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Die Stadt betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhaltes der Grundstücksentwässerungs-
anlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und Klein-
kläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. Betreiber der Grund-
stücksentwässerungsanlage ist der Grundstückseigentümer.  

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der Anlagen-
inhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen be-
dienen.  

§ 2 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist als Nutzungsberechtigter 
des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung 
berechtigt, von der Stadt die Entsorgung des Inhaltes einer Grundstücksentwässerungsanlage 
und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

6.7. 
bei einer Umbettung auf demselben oder einen anderen Kommunalfriedhof zu-
sätzlich  

  

   Gebühren für die Wiederbestattung nach Tarifstelle 2   

6.8. 
bei einer Umbettung von einem auf einen anderen Kommunalfriedhof zusätz-
lich Transportgebühr  

    100,00 €  

7. Gebühren für sonstige Leistungen    

7.1. 
Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von Grabsteinen und -einfas-
sungen  

      25,00 €  

7.2.  Übersendung einer Urne       25,00 €  

7.3 
Gravur der Namenstafel (Name, Geburts- und Sterbejahr) beim Urnengemein-
schaftsgrab  

    250,00 €  

7.4 
Gravur der Namenstafel (Name, Geburts- und Sterbejahr) beim Baumbestat-
tungsgrab  

    250,00 €  

7.5 
Rückgabe vor Ablauf der Ruhezeit / Jahr / Stelle (nur bei begründeten Ausnah-
men) 

    120,00 €  
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(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlossen, bei 
denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der 
Stadt vom Kreis Kleve als zuständige Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG auf den Nut-
zungsberechtigten des Grundstückes übertragen worden ist. Eine Übertragung auf den Nut-
zungsberechtigten ist nur möglich, wenn die Schlammbehandlung in der Kleinkläranlage den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und der Schlamm auf eigenbewirtschaftete 
Ackerflächen und unter Beachtung der geltenden abfall-, naturschutz- und bodenschutzrechtli-
chen Bestimmungen aufgebracht wird. 

§ 3 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund 
seiner Inhaltsstoffe 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahr-
zeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt, 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder gesundheitlich 
beeinträchtigt,  

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funktionsfä-
higkeit oder Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert, 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung in der öffentlichen Abwasseran-
lage beeinträchtigt oder verteuert oder  

5. die Reinigungsprozesse der öffentlichen Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die 
Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf 
nicht erfolgen. 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist als Nutzungsberechtigter des Grund-
stücks im Sinne des § 48 LWG verpflichtet, die Entsorgung des Inhaltes der Grundstücksentwäs-
serungsanlage ausschließlich durch die Stadt zuzulassen und den zu entsorgenden Inhalt der 
Stadt zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende häusliche Abwasser.  

(3) Die Stadt kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn die Vo-
raussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG vorliegen oder die Abwasserbeseitigungspflicht 
gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG gegeben sind. Hierzu muss der Grundstückseigentümer nach-
weisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Woh-
les der Allgemeinheit im Einklang mit den wasser-, abfall-, naturschutz- und immissionsschutz-
rechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der Landwirt eine 
wasser-, abfall-, naturschutz- und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der zuständigen Behörden vorlegt.  
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§ 5 
Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG nach den jeweils in 
Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Die untere 
Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an.  

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die von der Stadt 
oder beauftragten Dritten eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Ent-
leerung durchführen können. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zugänglich, der 
Deckel durch eine Person zu öffnen sein. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der Stadt zu 
beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu 
bringen.  

§ 6 
Durchführung der Entsorgung 

(1) Der Inhalt von vollbiologischen Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch 
im 2-jährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlamm-
speicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbe-
darfs ist durch den Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt durch Wartungsprotokoll (mit 
einer integrierten Schlammspiegelmessung) einer von ihm beauftragten Wartungsfirma nachzu-
weisen. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein 
Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jahres wird durch die Stadt erneut geprüft, ob ein Abfuhr-
bedarf besteht. Für diese Prüfung hat der Grundstückseigentümer der Stadt erneut ein aktuelles 
Wartungsprotokoll (mit integrierter Schlammspiegelmessung) vorzulegen. Teilbiologische Klein-
kläranlagen, die gemäß den Bestimmungen der DIN 4261 Teil 1 mit wasserrechtlicher Erlaubnis 
des Kreises Kleve in Form einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden, müssen alle 2 Jahre 
einmal entschlammt werden. Kleinkläranlagen, die nicht gemäß den Bestimmungen der DIN 
4261 Teil 1 und ohne wasserrechtliche Erlaubnis betrieben werden (Altanlagen), müssen jährlich 
einmal entschlammt werden. Der Grundstückseigentümer hat die Entleerung des Inhaltes der 
Kleinkläranlage rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen.  

(2) Abflusslose Gruben sind bei einem Abfuhrbedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. 
Ein Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens 
angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und Warnanlage ausgerüstet, 
so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolu-
mens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder 
schriftlich zu beantragen.  

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt den Inhalt 
der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Entsor-
gung unterbleibt. 

(4) Die Stadt bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 

(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 
Abs. 2 u. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten.  

(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsan-
leitung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und wasserrechtlichen Erlaubnis wieder 
in Betrieb zu nehmen. 
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(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt über. Die Stadt ist nicht 
verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden 
Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

(8) Die Behandlung und Beseitigung der Inhalte aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen er-
folgt auf der Kläranlage des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees. 

§ 7 
Anmeldung und Auskunftspflicht 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abfluss-
losen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vorhandenen bau- 
und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Stadt alle zur Durchführung dieser Satzung er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(3) Erfolgt ein Eigentumswechsel bei dem Grundstück, so sind der bisherige und neue Eigentümer 
verpflichtet, die Stadt innerhalb von 2 Wochen nach der Rechtsänderung schriftlich zu benach-
richtigen. 

§ 8 
Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

(1) Die Stadt hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG die Pflicht, den Klärschlamm aus Kleinklär-
anlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG das Abwasser aus abflusslosen Gruben zu 
entsorgen. Die Stadt kann hierzu auch Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den Bediensteten 
sowie Beauftragten der Stadt ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG zur Prüfung der Einhaltung der Vor-
schriften dieser Satzung ungehinderter Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstü-
ckes und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf 
Verlangen durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis auszuweisen.  

(2) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstückes zum Zwecke 
der Entsorgung gemäß § 98 LWG zu dulden. 

§ 9 
Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser  

den Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt 
die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (SüwVO Abw). Private Abwas-
serleitungen sind gemäß den §§ 60 und 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw so 
zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten 
werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht 
nach § 48 LWG gegenüber der Stadt. 

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 
Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw durchgeführt werden. 

(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserlei-
tungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nieder-
schlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Kellerbodenplatte oder der Boden-
platte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Revisionsschächte oder Inspektionsöffnun-
gen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw Abwasser-
leitungen, die der alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in 
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dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 - 9 SüwVO Abw. Nach § 
8 Abs. 2 und 6 SüwVO Abw hat der Eigentümer des Grundstückes bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO 
Abw der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die 
Prüfpflicht und -fristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 
2 und 5 SüwVO Abw. Legt die Gemeinde darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 
46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer 
bzw. Erbbauberechtigten durch die Gemeinde hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unter-
richtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG) informiert. Das gleiche gilt, wenn die 
Gemeinde Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG fortführt. 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 S. 4 SüwVO Abw gelten 
die DIN 1986 Teil 30 und DIN EN 1610 als allgemein anerkannte Regeln der Technik, soweit die 
SüwVO Abw keine abweichenden Regelungen trifft.  

(6) Nach § 9 Abs. 2 S. 1 SüwVO Abw ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer 
Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheini-
gung die in § 9 Abs. 2 S. 2 SüwVO Abw genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung 
nebst Anlagen ist der Stadt im Falle einer Anforderung durch den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeit-
nahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.  

(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit ge-
prüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und 
Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen ha-
ben. 

(8) Sanierungsnotwendigkeit und -zeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO 
Abw. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw kann 
die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 S. 1 SüwVO Abw nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall 
entscheiden. 

§ 10 
Haftung 

(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder unsach-
gemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Um-
fang hat er die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden 
geltend gemacht werden. 

(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht 
ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflichtet. 

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht recht-
zeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadenser-
satz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Stadt im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. 
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§ 11 
Benutzungsgebühren 

(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur Entsorgung des Inhal-
tes der Grundstücksentwässerungsanlage Benutzungsgebühren nach Maßgabe des KAG und 
dieser Satzung. 

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die festgestellte Menge des abgefahrenen Anlageninhal-
tes. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen erforderliche Spülwasser. Als Berech-
nungseinheit gilt der Kubikmeter (cbm) des abgefahrenen Anlageninhaltes, gemessen an der 
Maßeinrichtung des Abfuhrfahrzeuges. 

(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Anlageninhaltes zu ermitteln und vom 
Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten zu bestätigen. Falls der Grundstückseigentü-
mer seinen Verpflichtungen gemäß § 6 nicht oder nicht ausreichend nachkommt und sich daraus 
Mehraufwendungen ergeben, ist er zum Ersatz der hierdurch bedingten Mehrkosten verpflichtet. 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr des Inhaltes bzw. des Auspumpens 
der Grundstücksentwässerungsanlage. 

(5) Gebührenpflichtig ist der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder sonst zur Nutzung 
des Grundstückes dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläranlage bzw. abfluss-
lose Grube betrieben wird. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Ein Wech-
sel des Eigentums ist der Stadt vom bisherigen und neuen Gebührenpflichtigen innerhalb von 2 
Wochen nach der Rechtsänderung schriftlich anzuzeigen. Die Gebührenpflicht geht mit dem 1. 
des auf den Besitzübergang folgenden Monats auf den neuen Gebührenpflichtigen über. 

(6) Die Benutzungsgebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. 

(7) Die Gebühren für die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen sind 
grundstücksbezogene Benutzungsgebühren und ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück 
(§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 

§ 12 
Gebührensatz 

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen be-
trägt: 

a) bei Kleinkläranlagen 32,42 €/cbm, 

b) bei abflusslosen Gruben 13,78 €/cbm. 

Die Gebühr versteht sich als Einheitssatz einschließlich Fahrzeuggestellung, Entleerung, Abfuhr und 
Beseitigung. 

§ 13 
Berechtigte und Verpflichtete 

Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten als 
Nutzungsberechtigter im Sinne des § 48 LWG gelten entsprechend auch für Wohnungseigentümer, 
Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte. Die sich aus 
den §§ 3, 4, 5, 6, 8 und 9 ergebenden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung 
Berechtigten als Nutzungsberechtiger des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG, soweit die Pflichten 
nicht unmittelbar an die Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer gerichtet sind. 
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§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 

b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 2 entsprechend 
baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Stadt nach § 5 Abs. 3 zur Beseiti-
gung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt 
nicht gewährleistet, 

f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 

g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 sowie § 11 Abs. 5 nicht nachkommt, 

h) entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 

i) entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren seines Grundstückes nicht duldet, 

j) entgegen § 9 Abs. 6 S. 3 im Falle einer Anforderung die Bescheinigung über Zustands- und 
Funktionsprüfung nicht vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden (§ 123 Abs. 
4 LWG). 

§ 15 
Begriff des Grundstücks 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet  

§ 16 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 20.12.2016, in der Fas-
sung vom 15.12.2020, außer Kraft.  

Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanla-
gen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Stadt Rees vom 14.12.2021 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

9. Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem. § 64 
LWG der Stadt Rees vom 14.12.2021  

Aufgrund §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29.09.2020 (GV NRW S. 916), §§ 1, 2, 6, 7 und 12 des Kommunal-abgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2019 (GV NRW S. 1029), §§ 39 - 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 
Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I 
S. 3901), §§ 62 - 65 des Landeswassergesetzes NRW (LWG) in der Fassung vom 08.07.2016 (GV 
NRW S. 559), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2021 (GV NRW S. 560, S. 718), des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.06.2021 (BGBl. I S. 2099), hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Stadt Rees 
für fließende Gewässer vom 15.12.2020 beschlossen:  

§ 1  
Gebührensätze 

 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  
 

(1) Der Gebührensatz für Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet des Wasser- und Bodenver-
bandes „Untere Issel Süd“ beträgt pro Jahr: 
 

- für versiegelte Flächen je qm: 0,0819 € (8,1925 €/Ar) 
- für unversiegelte Flächen je qm: 0,0003 € (0,0328 €/Ar) 

 

§ 2 
Inkrafttreten  

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Änderung der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gem.  
§ 64 LWG der Stadt Rees vom 14.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
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 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

10. Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Parkgebühren an Parkscheinautoma-
ten und an Parkuhren (Parkgebührenordnung) 

Aufgrund des 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3108), und § 4 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßen-
verkehr und Güterbeförderung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. S. 527), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 19. Mai 2020 (GV. NRW. S. 351) in Verbindung mit § 38 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b des Ord-
nungsbehördengesetzes des Landes Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. 528 / SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762) hat der Rat der Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Parkgebühren an Parkscheinautomaten und an Parkuhren (Park-
gebührenordnung) vom 31.08.1994, zuletzt geändert durch Satzung vom 19.12.2001, wird aufgeho-
ben. 
 

§ 2 
 
Diese Aufhebungssatzung tritt mit Ablauf des 31.12.2021 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung der Stadt Rees zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Park-
gebühren an Parkscheinautomaten und an Parkuhren (Parkgebührenordnung) vom 14.12.2021 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 
7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
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Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

11. Benutzungs- und Entgeltordnung für den Wohnmobilstellplatz der Stadt Rees vom 
14.12.2021 

§ 1 
Allgemeines 

 
Der Wohnmobilstellplatz der Stadt Rees befindet sich an der Ebentalstraße in Rees und eine Einrich-
tung der Stadt Rees zur Förderung des Fremdenverkehrs. Der Stellplatz ist befestigt und verfügt über 
Stromanschlussmöglichkeiten. Es wird eine Station zur Versorgung mit Frischwasser und eine Sta-
tion zur Entsorgung von Schmutzwasser vorgehalten. Eine Bewachung des Platzes erfolgt nicht.  
 

§ 2  
Nutzung, Öffnungszeit und Aufenthaltsdauer 

 
1. Der Stellplatz ist nur für Reise- bzw. Wohnmobile und nur zu touristischen Zwecken zur Nutzung 

freigegeben.  
2. Nicht zugelassen sind: PKW, Caravans, Anhänger zur gewerblichen Nutzung wie Verkaufsanhä-

nger, Zelte, Fahrzeuge die sich in nicht verkehrs- und betriebsbereitem Zustand befinden. Unbe-
rechtigt abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die maximale Länge für 
Wohnmobile beträgt 10 Meter.  

3. Die Stellplatzanordnung ergibt sich aus der vor Ort angebrachten Beschilderung.  
4. Nutzende haben dafür Sorge zu tragen, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten wie z. B. 

Öl, Brems- und Kühlflüssigkeiten austreten.  
5. Die Benutzung eigener Stromaggregate ist nicht zulässig. Für den Strombedarf sind die Stromsäu-

len in Anspruch zu nehmen.  
6. Der Platz ist ganzjährig geöffnet und rund um die Uhr befahrbar.  
7. Die Nutzung des Platzes erfolgt auf eigene Gefahr. Die Betreiberin übernimmt keine Haftung für 

Sach- und Personenschäden.  
 

§ 3  
Entgeltsätze  

 
Die Höhe der Entgelte wird wie folgt festgesetzt:  
 
Benutzungsentgelt, gilt in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember des Jahres (einschließlich Strom, 
Frischwasserversorgung und Entsorgung)   
 10 € / 24 Std.  
 
Die Entgeltpflicht entsteht mit dem Abstellen des Wohnmobils auf dem Stellplatz. Am Stellplatz gibt 
es einen Parkscheinautomaten, an dem das Nutzungsentgelt durch Kredit-/Girokarte zu entrichten 
ist. Der Parkschein ist klar sichtbar in der Windschutzscheibe des Wohnmobils anzubringen. Die Ent-
richtung des Nutzungsentgeltes für den Wohnmobilstellplatz wird regelmäßig kontrolliert.  
 
Für die separate Entsorgung von Abwasser und ggf. gleichzeitige Frischwasserentnahme ohne Ab-
stellen des Wohnmobils auf dem Stellplatz wird folgendes Entgelt festgesetzt:    
 
 3 € pro Entsorgungsvorgang 
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Das Entgelt versteht sich inklusiv der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 

§ 4  
Ordnung und Sauberkeit  

 
1.  Auf dem gesamten Stellplatz gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie Schrittgeschwindig-

keit, auf den Fahrwegen gilt Parkverbot.  
2.  Es gilt die allgemeine Nachtruhe von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr. Bei An- und Abreise innerhalb dieser 

Zeit ist besondere Rücksichtnahme erforderlich.  
3.  Im gesamten Platzbereich ist untersagt:  

a) das unnötige Laufenlassen von Motoren  
b) das Reparieren oder Waschen der Fahrzeuge  
c) das Ablassen von Kühlwasser, Betriebsstoffen oder Ölen.  

4.  Offene Feuerstellen sind nicht gestattet. Das Kochen und Grillen ist nur mit Elektro- oder Gasgrill 
erlaubt. Eine Belästigung der anderen Nutzer durch Feuer, Qualm etc. ist zu vermeiden.  

5.  Tierhalter:innen haben dafür Sorge zu tragen, dass andere Stellplatzgäste nicht belästigt werden. 
Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen. „Hinterlassenschaften“ sind umgehend zu be-
seitigen.  

6.  Der Wohnmobilstellplatz ist nach Benutzung sauber zu verlassen.  
7.  Für die Entsorgung des Abfalls stehen auf dem Wohnmobilstellplatz Behälter zur Verfügung.  
8.  Gewerbliche Aktivitäten sind nicht erlaubt.  
9.  Die Betreiberin ist zur Ausübung des Hausrechts berechtigt und darf Personen des Platzes ver-

weisen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf dem Stellplatz und im 
Interesse der anderen Stellplatzgäste erforderlich scheint.  

 
§ 5  

Ausschluss von Schadenersatz  
 
Bei einer Einschränkung oder Unterbrechung der Nutzung des Wohnmobilstellplatzes infolge von 
Betriebsstörungen (höhere Gewalt etc.) steht den Benutzern:innen kein Anspruch auf Entschädigung 
oder Schadensersatz zu.  
 

§ 6  
Inkrafttreten  

 
Die Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Stellplatzordnung vom 04.04.2002 außer Kraft.  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Benutzungs- und Entgeltordnung für den Wohnmobilstellplatz der Stadt Rees vom 
14.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

12. Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Rees für 
2022 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.  
September 2020 (GV NW S. 916), § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 1973 (BGBl.  
I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931), § 16 des  
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl.  
I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050), hat der Rat der  
Stadt Rees in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer: 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  247 vom Hundert 
 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  479 vom Hundert 
 
2. Gewerbesteuer: 
 
nach dem Gewerbeertrag auf  414 vom Hundert 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern 
in der Stadt Rees – Hebesatzsatzung – für das Haushaltsjahr 2022 vom 14.12.2021 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß  
§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei  

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees, den 14.12.2021 
 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

13. Satzung für Jagdgenossenschaft Haffen -Mehr nach dem Landesjagdgesetz (LJG-
NRW) 

Satzung für Jagdgenossenschaft 

Haffen -Mehr 

 nach dem Landesjagdgesetz (LJG-NRW) 
 

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks  
Haffen-Mehr hat am 14.09.2021 folgende Satzung/Neufassung der Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

Name und Sitz der Jagdgenossenschaft 

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Haffen-Mehr Rees 12 ist gemäß § 7 
Absatz 1 des Landesjagdgesetzes eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt den Namen 
„Jagdgenossenschaft Haffen-Mehr“ und hat ihren Sitz in 46459 Rees (Haffen-Mehr). 
 

§ 2 
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes mit 
Ausnahme der Eigenjagdbezirke alle Grundflächen  
der Stadt 46459 Rees, 
der abgesonderten Gemarkung ..Haffen-Mehr.. 
gemäß dem von der unteren Jagdbehörde genehmigten Teilungsbeschlusses der Jagdgenossen-
schaft ...................................... 
der Gemarkung(en) ......................................... 
der Stadt/Gemeinde ....................................... 
zuzüglich der von der zuständigen Jagdbehörde angegliederten und abzüglich der abgetrennten 
Grundflächen. 

(2) Die Grenzen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks sind in der Anlage I dargestellt. 
 

§ 3 
Gebiet der Jagdgenossenschaft 

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutzbaren Grundflächen des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks, deren Eigentümerinnen und Eigentümer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder 
angehören. 
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§ 4 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft 

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossinnen und Jagdgenossen) sind die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossenschaft bilden. Eigentü-
merinnen und Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, auf denen die 
Jagd ruht oder aus anderen Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 des 
Bundesjagdgesetzes insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an. 

(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die Eigentümerinnen und Eigentümer der 
zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden Grundflächen und deren Größen ausgewiesen 
werden. Das Jagdkataster ist fortzuführen. Durch Eigentumswechsel eingetretene Änderungen, hat 
die Erwerberin oder der Erwerber dem Jagdvorstand nachzuweisen. Die Jagdgenossenschaft ist, 
soweit es zur Erfüllung der ihr gesetzlich zugedachten Aufgaben erforderlich ist, zur Datenverarbei-
tung von personenbezogenen Daten der Mitglieder und sonstiger Dritter berechtigt. Dies gilt insbe-
sondere für personenbezogene Daten der Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, Jagdausübungsbe-
rechtigten, Jagdgäste sowie der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter des eigenen und der angrenzenden Jagdbezirke. Daten zu Grundstücken und Eigentumsverhält-
nissen von Flächen, die nach § 6a des Bundesjagdgesetzes von der Bejagung ausgenommen sind, 
werden von der Jagdgenossenschaft außerhalb des eigentlichen Jagdkatasters gesondert geführt. 

Den Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sowie deren schriftlich bevollmächtigten Vertreterinnen 
und Vertretern steht das Recht zur Einsicht in das Jagdkataster zu.  Vorbehaltlich eines abweichen-
den und bekanntzugebenden Vorstandsbeschlusses liegt das Jagdkataster zur Einsicht in 46459 
Rees (Haffen-Mehr) beim Rendanten aus.    

(3) Die Jagdgenossenschaft hält eine Jagdgebietskarte vor und aktualisiert diese jeweils auf den 
neusten Stand.  Die Jagdgebietskarte ist so anzulegen, dass sich die Jagdbezirksgrenzen parzel-
lenscharf hieraus entnehmen lassen. Eine Ausfertigung der Karte ist jeweils dem Jagdpachtvertrag 
sowie jeder Verlängerung des Jagdpachtvertrags als Bestandteil beizufügen.  
 

§ 5 
Aufgaben der Jagdgenossenschaft 

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des geltenden Rechts unter eigener Verant-
wortung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdlichen Be-
lange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr angehörenden Jagdgenossinnen und 
Jagdgenossen ergeben. 

(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes und der getroffenen ver-
traglichen Vereinbarungen der Ersatz des Wildschadens, der an den zum gemeinschaftlichen Jagd-
bezirk gehörenden Grundstücken entsteht. 
 

§ 6 
Organe der Jagdgenossenschaft 

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind 
1. die Genossenschaftsversammlung und 
2. der Jagdvorstand. 
 

§ 7 
Genossenschaftsversammlung 

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
berechtigt. Sie können sich durch ihre gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertreter oder nach Maßgabe 
des § 10 Absatz 4 dieser Satzung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich 
zu erteilen, muss die Vollmachtgeberin oder den Vollmachtgeber sowie die Vollmachtnehmerin oder 
den Vollmachtnehmer eindeutig erkennen lassen, den Anlass der Vollmachtserteilung ausweisen, 
das Ausstellungsdatum benennen und ist der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher zu Beginn 
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der Versammlung vorzulegen. Die Vorsteherin oder der Vorsteher kann Vollmachten deren Ausstel-
lungsdatum länger als ein Jahr zurückliegen, zurückweisen, wenn auf diese Möglichkeit bei der Ein-
ladung hingewiesen wurde. 
 

§ 8 
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung 

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung und deren Änderungen. Sie wählt 
a) die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteherin oder Jagdvorste-
her) und deren  Stellvertretung; 
b) zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer und deren Stellvertretung; 
c) einen Rendanten (Schriftführung und Kassenführung) und eine Stellvertretung; 
d) entfällt 
e) zwei Rechnungsprüferinnen oder Rechnungsprüfer und deren Stellvertretung. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über 
a) den Haushaltsplan; 
b) die Entlastung des Vorstandes und der Kassenführerin oder des Kassenführers; 
c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und Teilung des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirks; 
d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks; 
e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von Jagdpachtverträgen; 
f) die Erteilung des Zuschlags bei der Jagdverpachtung; (Verpachtung nur an Genossen) 
g) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträge; 
h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks und zur 
Erteilung von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen; 
i) den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der Jagdnutzung; 
j) die Bildung von Rücklagen und deren Verwendung; 
k) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltsplans; 
l) die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvorstand; 
m) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagdvorstandes gemäß § 12 Absatz 5 die-
ser Satzung; 
n) die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Jagdvorstandes, die 
Schriftführerin oder den Schriftführer, die Kassenführerin oder den Kassenführer und die Rech-
nungsprüfer; 
o) den Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Jagdgenossenschaft und 
ihre Funktionsträger; 
p) die Wahl oder Beauftragung einer Datenschutzbeauftragten oder eines Datenschutzbeauftragten. 
Sie oder er darf weder Jagdvorsteherin oder Jagdvorsteher, Beisitzerin oder Beisitzer noch eine mit 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten tatsächlich beschäftigte Person innerhalb dieser 
Jagdgenossenschaft sein.  

(3) Regelungen im Sinn des Absatzes 2 Buchstaben c, d, e, f, g, h, i, o und p können im Einzelfall 
durch Beschluss auf den Jagdvorstand übertragen werden. 

(4) Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand ermächtigen, die Führung der Kas-
sengeschäfte vertraglich 
– der Stadt-/Gemeindekasse ..46459 Rees.. 
– dem/der ... …………. (beispielsweise Wirtschaftsunternehmen) 
– einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer, die oder der gleichzeitig Schriftführerin oder 
Schriftführer sein kann, 
zu übertragen. 

Mit der Wirksamkeit des Vertrages entfällt die Wahl einer Kassenführerin oder eines Kassenführers 
und der Stellvertretung. Die Aufgaben einer bereits gewählten Kassenführerin oder eines bereits 
gewählten Kassenführers und der Stellvertretung entfallen mit der Übertragung. 
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(5) Die Rechnungsprüfung kann auf Grund eines Beschlusses der Genossenschaftsversammlung 
– dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rees 
– einem zugelassenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
übertragen werden. In diesem Fall entfällt die Wahl der Rechnungsprüferin oder des Rechnungs-
prüfers und der Stellvertretung. Die Aufgaben bereits gewählter Rechnungsprüferinnen oder Rech-
nungsprüfer und der Stellvertretung entfallen mit der Übertragung. 

(6) In den Fällen der Absätze 4 und 5 gelten die Grundsätze des § 12 Absatz 3 und § 14 Absatz 3 
dieser Satzung entsprechend. 
 

§ 9 
Durchführung der Genossenschaftsversammlung 

(1) Die Genossenschaftsversammlung soll durch die Jagdvorsteherin oder den Jagdvorsteher we-
nigstens alle vier Jahre einberufen werden. Die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher muss die 
Genossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn mindestens ein Viertel aller Jagdgenossen 
die Einberufung bei ihr oder ihm schriftlich unter Angabe der auf die Tagesordnung zu setzenden 
Angelegenheiten beantragt. Wird der Haushaltsplan für mehrere Jahre aufgestellt (§ 14 Absatz 1 
dieser Satzung), genügt die Einberufung einer Genossenschaftsversammlung während dieses Zeit-
raumes. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdgenossenschaft stattfinden. Sie ist öf-
fentlich, soweit nicht durch Beschluss die Öffentlichkeit für die Beratung bestimmter Angelegenheiten 
ausgeschlossen wird. 

(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht durch öffentliche Bekanntmachung (§ 
16 Absatz 2 dieser Satzung). Sie muss mindestens drei Wochen vorher erfolgen und Angaben über 
den Ort und den Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten. 

(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorste-
her. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenheiten, insbesondere zur Durchführung von Wahlen, 
kann eine andere Person für die Versammlungsleitung bestellt werden. 

(5) Zur Wahrung der Warn- und Hinweisfunktion der Einladung sind Tagesordnungspunkte klar und 
eindeutig zu formulieren, sodass die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen den unter den Tagesord-
nungspunkten abzuhandelnden Inhalt vorab erfassen können. Unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ können Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 4 dieser Satzung nicht gefasst werden. 

(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehörde rechtzeitig schriftlich einzuladen. 
 

§ 10 
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft 

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes so-
wohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. Enthaltungen sind bei der Auszählung als „Neinstimme“ 
zu zählen. Dies gilt nicht, wenn eine enthaltungswillige Jagdgenossin oder ein enthaltungswilliger 
Jagdgenosse für den Zeitpunkt der Abstimmung die Versammlung verlässt und deren Abwesenheit 
bei der Abstimmung protokolliert wird. 

(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffentliche Abstimmung gefasst. Die Genos-
senschaftsversammlung kann auf Antrag von mindestens drei Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen, 
die zusammen mindestens ein Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft ver-
treten müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine schriftliche Abstimmung beschließen. Das 
gilt nicht für Beschlüsse über die Verwendung des Reinertrags der Jagdnutzung nach § 10 Absatz 3 
des Bundesjagdgesetzes. Über die Einzelheiten der schriftlichen Abstimmung ist von den Mitgliedern 
des Jagdvorstandes und den Stimmzählern Verschwiegenheit zu wahren. Die Unterlagen sind vom 
Jagdvorstand mindestens ein Jahr lang, im Fall der Beanstandung oder Anfechtung des Beschlusses 
für die Dauer des Verfahrens, aufzubewahren. 
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(3) Jede Jagdgenossin und jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und Gesamthandels-
eigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehörenden Grundstücks können ihr Stimm-
recht nur einheitlich ausüben. Sie haben dem Jagdvorstand schriftlich eine bevollmächtigte Person 
zu benennen. 

(4) Eine bevollmächtigte Vertreterin oder ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens 
– eine Jagdgenossin oder einen Jagdgenossen 
– drei Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen 
– fünf Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen 
vertreten. Die von einer Bevollmächtigten oder einem Bevollmächtigten vertretene Grundfläche darf 
einschließlich deren eigene Grundfläche ein Drittel der Gesamtfläche des Gebiets der Jagdgenos-
senschaft nicht überschreiten. 

(5) Eine Jagdgenossin oder ein Jagdgenosse oder eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter 
ist von der Mitwirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 des Bürgerlichen Gesetzbuches aus-
geschlossen, kann sich nicht vertreten lassen und auch keinen anderen vertreten, wenn sich die 
Beschlussfassung auf den Abschluss eines Rechtsgeschäfts oder auf einen Rechtsstreit zwischen 
der Jagdgenossenschaft und ihr oder ihm selbst bezieht. Das Mitwirkungsverbot gilt jedoch für den 
Fall nicht, dass eine Jagdgenossin oder ein Jagd-genosse, die oder der die Ausübung der Jagd von 
der Jagdgenossenschaft pachten möchte, selbst an der Abstimmung über die Vergabe der Jagdpacht 
und über die Verlängerung eines Jagdpachtvertrags teilnimmt oder eine Stellvertretung hierzu bevoll-
mächtigt (§ 7 Absatz 7 des Landesjagdgesetzes). Als Vorstandsmitglied darf eine Jagdgenossin oder 
ein Jagdgenosse nicht an Verträgen mit sich selbst mitwirken. 

(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch 
hervorgehen, wie viele Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen anwesend waren und welche Grund-
fläche von ihnen vertreten wurde. Die Niederschrift ist von der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvor-
steher sowie von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen und bei der nächsten 
Genossenschaftsversammlung zur Billigung vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines 
Monats über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft zu unterrichten. Vorstehende Bestimmungen 
gelten auch für die Beschlussfassung über Wahlen. 

 

§ 11 
Vorstand der Jagdgenossenschaft 

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 7 Absatz 5 des Landesjagdgesetzes aus der Jagdvorsteherin 
oder dem Jagdvorsteher und zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern. Die Mitglieder des Jagdvorstandes 
werden im Fall der Verhinderung durch ihre Stellvertretung vertreten. 

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist jede volljährige und geschäftsfähige Person. 

(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt. Die Amtszeit beginnt 
mit dem auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, es sei denn, dass zum Zeitpunkt der Wahl kein ge-
wählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt sie mit der Wahl und verlängert sich um 
die Zeit von der Wahl bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres. Die Amtszeit verlängert sich 
bis zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes um höchstens drei Monate, sofern innerhalb der letzten 
drei Monate vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit mindestens eine Genossenschaftsver-
sammlung stattgefunden hat und es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes gekommen 
ist. 

(4) Die Schriftführerin oder der Schriftführer sowie die Kassenführerin oder der Kassenführer werden 
für die gleiche Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagdvorstand; Absatz 3 Satz 2 und 
3 werden entsprechend angewendet. Datenschutzbeauftragte oder deren Hilfskräfte können für ei-
nen längeren Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit bis auf Widerruf bestimmt werden. 

(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vorzeitig durch Tod, Rücktritt oder Ver-
lust der Wählbarkeit, so rückt die für sie oder ihn gewählte Stellvertreterin oder Stellvertreter als Er-
satzmitglied in den Jagdvorstand nach. In diesem Fall ist für den Rest der Amtszeit in der nächsten 
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Genossenschaftsversammlung eine neue Stellvertretung zu wählen. In gleicher Weise ist eine Er-
satzwahl vorzunehmen, wenn ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein anderer 
Funktionsträger vorzeitig ausscheidet. 
 

§ 12 
Vertretung der Jagdgenossenschaft 

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes 
gerichtlich und außergerichtlich. Er verwaltet die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist 
hierbei an die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung gebunden. Bei der Abgabe rechtsge-
schäftlicher Erklärungen müssen unbeschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des 
Jagdvorstandes gemeinschaftlich handeln. Die alleinige Unterschrift der Jagdvorsteherin oder des 
Jagdvorstehers ist bei Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen dann jedoch ausreichend, wenn die 
Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher bei der Vornahme eine auf sich lautende schriftliche Voll-
macht der übrigen Mitglieder des Vorstands vorlegt, aus der hervorgeht, dass die Bevollmächtigung 
für den konkreten Anlass gelten soll. 

(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung vorzubereiten und 
durchzuführen. Insbesondere obliegt ihm 
a) die Feststellung und Ausführung des Haushaltsplans; 
b) die Anfertigung der Jahresrechnung; 
c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung; 
d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen; 
e) die Feststellung der Umlagen der einzelner Mitglieder. 

(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf – vorbehaltlich der Sonderregelung für Jagdgenossen-
schaftsversammlungen nach § 10 Absatz 5 dieser Satzung - bei Angelegenheiten der Jagdgenos-
senschaft nicht beratend oder entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ihr oder ihm selbst, 
dem Ehepartner, Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grade oder einer 
von ihr oder ihm kraft Gesetzes oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmit-
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch die Genossenschaftsversammlung 
unterliegen, entscheidet der Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. In Fällen äu-
ßerster Dringlichkeit kann die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher zusammen mit einer Beisitze-
rin oder einem Beisitzer entscheiden. 

(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher unverzüglich 
die Zustimmung der Genossenschaftsversammlung einzuholen. Diese kann die Dringlichkeitsent-
scheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte Dritter entstanden sind. Soweit zulässig, sollen 
Dringlichkeitserklärungen nur unter dem Vorbehalt der noch einzuholenden Zustimmung der Genos-
senschaftsversammlung abgegeben werden. 

(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagdvorstand gewählt hat, werden die Ge-
schäfte des Jagdvorstandes nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes in Verbindung 
mit § 7 Absatz 7 des Landesjagdgesetzes vom Rat der Stadt / Gemeinde 46459 Rees wahrgenom-
men. Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung trägt die Jagdgenossenschaft. 

(7) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig. Die Jagdgenossenschaft kann be-
schließen, den Jagdvorstandsmitgliedern sowie weiteren gewählten Funktionsträgern einen ange-
messenen Aufwendungsersatz auch in pauschalierter Form zu gewähren. 
 

§ 13 
Sitzungen des Jagdvorstandes 

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung der Jagdvorsteherin oder des Jagdvorstehers nach Bedarf 
zusammen. Er muss einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies schriftlich be-
antragt. 
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(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Der 
Jagdvorstand entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. 

(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des Jagdvorstandes beratend teilneh-
men. Sie sind zu den Sitzungen einzuladen. 

(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich. Die Schriftführerin oder der Schriftführer 
sowie die Kassenführerin oder der Kassenführer sollen an den Sitzungen teilnehmen. Sie sind zu 
den Sitzungen einzuladen. Im Einzelfall kann die Jagdvorsteherin oder der Jagdvorsteher sonstige 
Dritte zur Jagdvorstandssitzung einladen, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung zweckdienlich ist. 

(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, die das geltende Recht verletzen, 
innerhalb einer Woche beanstanden. Ist ein Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb eines 
Monats nach der Beanstandung eine Genossenschaftsversammlung durchzuführen. 

(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen und von den Teilneh-
mern der Sitzung zu unterzeichnen. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Be-
schlüsse des Jagdvorstandes zu unterrichten. 

(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

§ 14 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan auf, soweit nicht die 
Genossenschaftsversammlung einen anderen Zeitraum bestimmt. Der Zeitraum darf vier Jahre und 
die Amtszeit des jeweiligen Jagdvorstandes nicht überschreiten. 

Der Haushaltsplan muss die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben enthalten und ausgegli-
chen sein. Soweit notwendig, ist ein Nachtragshaushalt zu erstellen und zu beschließen. 

(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu erstellen, die der Rechnungs-prüferin 
oder dem Rechnungsprüfer zur Prüfung und der Genossenschaftsversammlung zur Entlastung des 
Vorstandes und der Kassenführung vorzulegen ist. Gilt der Haushaltsplan für mehrere Jahre, sind 
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung spätestens mit der Entlastung des Jagdvorstandes zum 
Ende seiner Amtszeit – auch bei Wiederwahl – durchzuführen. 

(3) Die Rechnungsprüferin oder der Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für ein Geschäftsjahr 
bestellt. Die Wiederwahl ist längstens für den Zeitraum einer Amtsperiode des Jagdvorstands zuläs-
sig. Rechnungsprüferin oder Rechnungsprüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied 
oder Stellvertretung angehört oder ein anderes Amt für die Jagdgenossenschaft innehat oder wer zu 
einem Funktionsträger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 dieser Satzung bezeichneten Art steht. 

(4) Im Übrigen sollen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich der Rech-
nungsprüfung die für die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen geltenden Vorschriften ent-
sprechend angewendet werden, soweit dies mit Blick auf den im Vergleich zu diesen Körperschaften 
geringen Geschäftsumfang angemessen ist. Eine kameralistische Buchführung ist grundsätzlich aus-
reichend und angemessen. 

(5) Beim Verlust der Eigenschaft als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts ist das be-
wegliche und unbewegliche Vermögen der Jagdgenossenschaft 
– zu liquidieren und entsprechend § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes auf die Mitglieder zu ver-
teilen   oder 
– der Stadt Rees zweckgebunden für Maßnahmen der Jagdpflege und des Biotopschutzes zu über-
tragen   oder 
– der Stiftung Wildtier- und Biotopschutz Nordrhein-Westfalen e. V. zur Verwendung für satzungs-
gemäße Zwecke zu übertragen. 
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§ 15 
Kassenverwaltung, Geschäfts- und Wirtschaftsführung 

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinn des § 11 Absatz 4 des Bundes-
jagdgesetzes. 

(2) Für die Kassengeschäfte gelten folgende Grundsätze: 
a) Die Annahme- und Auszahlungsanordnungen der Jagdgenossenschaft dienen intern zur Doku-
mentation der Billigung und Freigabe von Annahme- und Auszahlungs-Buchungen durch den Jagd-
vorstand. Sie sind von der Jagdvorsteherin oder vom Jagdvorsteher und einer Beisitzerin oder ei-
nem Beisitzer zu unterzeichnen und in den Genossenschaftsunterlagen aufzubewahren. Auf ihrer 
Grundlage sind die in der Jagdgenossenschaft hierfür bestimmten Funktionsträger berechtigt, den 
Zahlungsverkehr unter Einschluss von Online-Banking selbststätig durchzuführen.  
b) Für den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Reihenfolge und 
nach der im Haushaltsplan vorgegebenen Gliederung wird von der Kassenführerin oder dem Kas-
senführer ein Kassenbuch geführt. Das Kassenbuch kann in Papierform oder digital unter Einhal-
tung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff geführt werden. Alle Buchungen 
sind zu belegen. Die Belege sind nach Geschäftsjahr und Buchungsstelle getrennt zu ordnen. Das 
Kassenbuch dient zusammen mit den entsprechenden Belegen als Rechnungslegungsbuch. Diese 
Unterlagen sind mindestens zehn Jahre sicher in Papierform oder digital aufzubewahren. 
c) Die Kassenführerin oder der Kassenführer hat dafür zu sorgen, dass die Einnahmen der Jagdge-
nossenschaft rechtzeitig eingehen und die Ausgaben ordnungsgemäß geleistet werden. Außen-
stände sind durch sie oder ihn anzumahnen und nach ergebnislosem Ablauf der hierfür gesetzten 
Zahlungsfrist der Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher zur zwangsweisen Beitreibung zu mel-
den. 
d) Der Barbestand der Kasse ist möglichst gering zu halten. Entbehrliche Barbestände sind unver-
züglich bei einem Kreditinstitut mündelsicher und verzinslich anzulegen. 
e) Kassenfehlbeträge sind von der Kassenführerin oder dem Kassenführer zu ersetzen. Dies gilt 
nicht, wenn ein Fremdverschulden offensichtlich ist und die Kassenführerin oder der Kassenführer 
ihrer oder seiner Sorgfaltspflicht entsprochen hat. Der Ersatz ist im Kassenbuch festzuhalten. Kas-
senüberschüsse sind als „sonstige Einnahmen“ zu buchen. 

(3) Kassenführerin oder Kassenführer sowie deren Stellvertretung kann nicht sein, wer zur Unter-
schrift von Annahme- und Auszahlungsanordnungen befugt ist. 

(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht zur Erfüllung der Aufgaben der 
Genossenschaft oder nach Maßgabe des Haushaltsplans zur Bildung von Rücklagen oder zu ande-
ren Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszuschütten. Sie sind bis zu ihrer Verwendung 
nach Möglichkeit verzinslich anzulegen. Die Bildung einer dem Risiko angemessenen Rücklage soll 
insbesondere dann erfolgen, wenn die Jagdgenossenschaft den Wildschadensersatz nicht vollstän-
dig auf die Jagdpächterin oder den Jagdpächter übertragen hat oder ein Rechtsstreit droht. Solange 
Beschlüsse über die Rücklagenbildung nicht ausnahmsweise ausdrücklich als Beschluss über die 
anderweitige Verwendung in der Beschlussfassung bezeichnet werden, stellt die Beschlussfassung 
zur Rücklagenbildung keinen Beschluss über die anderweitige Verwendung dar. Die Beschlussfas-
sung zur Rücklagenbildung ist auch von den Jagdgenossinnen und Jagdgenossen zu beachten, die 
ihren Jagdgeldanspruch ungekürzt gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes geltend machen 
wollen. Die Rücklagenhöhe hat sich am abzusichernden Risiko nebst etwaigem Sicherheitszuschlag 
zu orientieren. Im Übrigen verbleibt es bei dem Anspruch der Jagdgenossen auf ungekürzte Auszah-
lung des Jagdgeldanspruchs gemäß § 10 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes, wenn in einem Be-
schluss auf anderweitige Verwendung nicht zugestimmt wurde. 

(5) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen Umlagen nur erhoben werden, wenn und 
soweit dies zum Ausgleich des Haushaltsplans unabweisbar notwendig ist. 
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§ 16 
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft 

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für 
die Dauer von zwei Wochen öffentlich auszulegen. Die Genehmigung sowie Ort und Zeit der Ausle-
gung sind durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Rees bekannt zu machen. 

(2) Sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft und Einladung zur Genossenschaftsver-
sammlung 

- sind den Mitgliedern schriftlich, auch elektronisch mitzuteilen, 

- sind im lokalen Informationsblatt und/oder der Tageszeitung zu veröffentlichen 

(3) Für auswärtige Jagdgenossen gilt: 
– Soweit Einladungen nicht durch schriftliche Einladung einzelner Jagdgenossinnen oder Jagdge-
nossen erfolgen, haben auswärtige Jagdgenossinnen oder Jagdgenossen selbst zu gewährleisten, 
dass Bekanntmachungen nach Absatz 1 und 2 durch Informationsweitergabe durch am Sitz der Jagd-
genossenschaft wohnende Dritte an sie erfolgen. Die am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden 
Dritte sind in diesem Fall durch die Jagdgenossin oder den Jagdgenossen zusätzlich als Zustellungs-
bevollmächtigte zu benennen. Die Bekanntgabe gilt jeweils auch dann als erfolgt, wenn die Jagdge-
nossin oder der Jagdgenosse es unterlassen hat, einen ortsansässigen Dritten als Zustellungsbevoll-
mächtigten zu benennen. 
– Diese sind über die Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft einzeln schriftlich zu unterrichten. 

(4) Unabhängig davon, dass gegenüber Jagdgenossinnen und Jagdgenossen, die eine Mailadresse 
bei der Jagdgenossenschaft hinterlegt haben, die Bekanntmachungswirkung bereits bei Bekannt-
gabe gemäß den Absätzen 2 und 3 eintritt, sollen diese zusätzlich per Mail über die Einladung zur 
Genossenschaftsversammlung und sonstige Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft unter-
richtet werden. 
Die Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sollen von Zeit zu Zeit zur Weitergabe aktueller Mailad-
ressen angehalten werden. 
 

§ 17 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Satzung wird gemäß § 7 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes mit der Bekanntmachung ihrer 
Genehmigung und ihrer öffentlichen Auslegung rechtsverbindlich. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bisherige Satzung vom 04.12.1980 in der 
Fassung der Änderungen vom 21.03.2016 außer Kraft. 

(3) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung amtierenden Jagdvorstandes, der in der Ge-
nossenschaftsversammlung am 14.09.2021 gewählt wurde, endet mit dem 31. März 2024; § 11 Ab-
satz 3 Satz 3 dieser Satzung wird entsprechend angewendet. 

 

Genehmigungsverfügung 

Die vorstehende Satzung der Jagdgenossenschaft Haffen-Mehr vom 22.11.2021 wird von mir gemäß 
§ 7 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen (LJG-NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 07.12.1994 (GV.NW. 1995 S. 2/SGV.NW.792), in der zurzeit gültigen Fassung, ge-
nehmigt. 
 
Kleve, den 01.12.2021 
 
Kreis Kleve 
Die Landrätin 
Als untere staatl. Verwaltungsbehörde    („DS“) 
Im Auftrag 
Hälker 



 

 

50 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 19, Jahrgang 2021, vom 29.12.2021, Seite 50 

Herausgeber: Bürgermeister Rees, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Genehmigung wird gemäß § 7 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 1 der Satzung vom 22.11.2021 öffentlich bekannt gemacht. 

Die genehmigte Satzung liegt in der Zeit vom 30.12.2021 bis 13.01.2022 im Rathaus Rees, Markt 1, 
Zimmer 212, öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Lage kann das Rathaus nur nach vorheriger Ter-
minvereinbarung aufgesucht werden. 

................................................................. 

Rees, 16.12.2021 

Der Jagdvorstand 

 

Johannes Vennemann Johannes Schumacher Wilhelm Overveldt 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

 

 

 
 


